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Eigentlich hätten die längeren Ange-
stellten-Kündigungsfristen bereits 
ab Juli auch für Arbeiter gelten sollen. 
Nun wurde neuerlich verschoben – 
diesmal auf den 1. Oktober 2021.

Die letzte Phase der Angleichung Arbei-
ter an Angestellte soll mit 1. Oktober 
2021 starten. Arbeiter haben dann die 
gleichen langen Kündigungsfristen wie 
Angestellte:

Außerdem ist eine Kündigung nur zum 
Quartalsende möglich. Werden bei ei-
ner Arbeitgeberkündigung nach dem 
1.10.2021 die neuen Fristen und Termine 
nicht beachtet, so hat der Arbeitnehmer 
Anspruch auf eine Kündigungsentschä-

digung. Die Höhe richtet sich nach den 
längeren Kündigungsfristen.

Tipp 1: Es kann vereinbart werden, dass 
eine Kündigung zum 15. und Letzten 
eines Monats ebenfalls möglich ist. 
Wenn nicht der Kollektivvertrag bereits 
eine solche Regelung vorsieht, sollte der 
Dienstvertrag bei Arbeitern dahinge-
hend geändert werden. Im Kollektivver-
trag einzelner Saisonbranchen wie z.B. 
Gastronomie gelten weiterhin kürzere 
Kündigungsfristen.

Angestellte können mit Monatsletzten 
unter Einhaltung einer einmonatigen 
Kündigungsfrist kündigen. Das gilt ab 
Oktober 2021 auch für Arbeiter.

Tipp 2: Sollte – z.B. aufgrund von Coro-
na – eine Personalreduktion notwen-
dig sein, können Sie bei Kündigung bis 
30.9.2021 noch die alten Fristen und 
Termine nutzen.

Dienstjahre vollendet Frist

0-1 6 Wochen

2 2 Monate

5 3 Monate

15 4 Monate

25 5 Monate

Einheitliche Kündigungs-
fristen wieder verschoben

Egal ob Arbeiter oder Ange-
stellter – die Kündigungs-
frist ist ab Oktober gleich.

Wenn in dieser impuls-Ausgabe 
mehr von Allgemeinem als von Co-
rona zu lesen ist, empfinden wir 
das als großen Schritt in Richtung 
Normalität. Hoffen wir, dass es so 
weiter geht. Wir berichten hier über 
Kündigungsfristen oder über die 
Versteuerung von Krypto-Assets. 
Auf Seite 8 finden Sie Inputs zur di-
gitalen Buchhaltung.

Aber weil Corona noch nicht vorbei 
ist, haben wir unserem Magazin 
wieder Förderthemen „eingeimpft“. 

Wir wünschen einen entspannten 
Sommer und viel Spaß beim Lesen!
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Homeoffice ist jetzt zu melden
Laut einer Verordnung müssen Homeoffice-Tage nun am
Lohnzettel angeführt werden.

A R B E I T G E B E R

Arbeitgeber müssen ab 2021 Homeof-
fice-Tage und das Homeoffice-Pauscha-
le an die Behörden melden. 

Die Lohnkontenverordnung regelt, wel-
che Informationen mit dem Jahreslohn-
zettel L16 an das Finanzamt übermittelt 
werden müssen. Am 25. März 2021 wur-
de die Verordnung insofern geändert, 
als auch die Homeoffice-Tage der Be-
legschaft sowie steuerfrei ausbezahlte 
Homeoffice-Pauschalen ab dem Jahr 
2021 gemeldet werden müssen.

Das Homeoffice-Pauschale beträgt ma-
ximal 3 € pro Tag (max. 300 € pro Jahr). 
Dieses kann entweder direkt als steuer-
freier Kostenersatz ausbezahlt werden 
oder es reduziert die Steuerbasis in der 
Arbeitnehmerveranlagung.

Erleichterung für das erste Halbjahr 2021

Gibt es bis jetzt keine Aufzeichnungen 
über die Homeoffice-Tage, so darf man 

im ersten Halbjahr aufgrund von Erfah-
rungswerten schätzen. Ab 1. Juli 2021 
muss aber exakt ermittelt werden.

Tipp:  
Adaptieren Sie rechtzeitig Ihre Zeitauf-
zeichnungen, damit Sie ohne großen Auf-
wand die Anzahl der Tage kennen.

Meldung

Die Meldung erfolgt elektronisch im Rah-
men der L16-Übermittlung bis zum 28. 
Februar des Folgejahres. Wir informieren 
unsere Lohnverrechnungsklienten zum 
Jahreswechsel und erledigen die Mel-
dung fristgerecht für Sie.

Monatlicher Lohnzettel

Auch in der monatlichen Abrechnung 
müssen sämtliche Aufwandsentschädi-
gungen abgedruckt werden – somit sind 
auch die Homeoffice-Pauschalen ver-
pflichtend anzuführen.  l

Homeoffice-Tage  
am Lohnzettel
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Fonds-Erhöhung
Anträge für den Härtefallfonds können 
bis Ende Juli gestellt werden.

Härtefall-Fonds 
Verlängerung
Der Härtefall-Fonds für Corona ge-
plagte Unternehmen wurde noch-
mal erhöht und verlängert. 

 l Verlängerung bis 15.06.2021: Ins-
gesamt sind Anträge für max. 15 
Betrachtungszeiträume möglich. 
Ein Betrachtungszeitraum ist je-
weils vom 16. eines Monats bis 
15. des Folgemonats. Letzter Be-
trachtungszeitraum ist 16.05. bis 
15.06.2021.

 l Anträge können bis 31.07.2021 ge-
stellt werden.

 l Pro Betrachtungszeitraum gibt es 
einen Zusatzbonus von 100 €. Die 
Auszahlung erfolgt ab Juni auto-
matisiert und kann auch in Teilbe-
trägen erfolgen.

 l Die maximale Gesamtförderhöhe 
beträgt daher 39.000 € (2.000 € 
Härtefall-Förderung, 500 € Come-
back-Bonus plus 100 € Zusatzbo-
nus pro Betrachtungszeitraum).

 l Erweiterung der Anspruchsberech-
tigung für Neugründungen bis Ok-
tober 2020.

 l Anpassung bei Insolvenzen: Ein Sa-
nierungsverfahren nach Insolvenz-
ordnung ist kein Ausschlussgrund 
mehr.

 l Kontoverbindungen in EU- oder 
EWR-Ländern sind nun möglich.

 l Für Anträge, die nach dem 15. Ap-
ril 2021 gestellt werden, gilt, dass 
eine selbstständige, unternehme-
rische Tätigkeit zum Zeitpunkt der 
Antragstellung und im gesamten 
beantragten Betrachtungszeit-
raum ausgeübt werden muss.

 l Für Anträge, die nach dem 15. April 
2021 gestellt werden, dürfen zum 
Zeitpunkt der Antragstellung und 
im jeweils beantragten Betrach-
tungszeitraum keine Leistungen 
aus der Arbeitslosenversicherung 
bezogen worden sein.

C O R O N A

Jetzt steht auch am 
Lohnzettel, wieviel man 
zuhause arbeitet.
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Wenn es zum Streit über Corona-Maß-
nahmen kommt, sitzt der Förderwerber 
meist am kürzeren Ast. Ein Rechtsstreit 
will daher gut überlegt sein.

Die Pandemie dauert an. Und mit ihr 
steigt auch das Budgetdefizit aufgrund 
von COVID-19 Hilfsmaßnahmen. Daher 
ist es nicht verwunderlich, dass die För-
derstellen die Anträge genauer prüfen 
und im Nachhinein kontrollieren, ob die 
Förderkriterien eingehalten wurden.

Privatrechtlicher Vertrag

Die typische COVID-19 Unterstützung 
basiert auf einer Verordnung, die eine 
Förderstelle wie COFAG, AWS, AMS oder 
Wirtschaftskammer mit der Abwicklung 
beauftragt. Mit der Antragstellung nimmt 
der Förderwerber die Richtlinien an und 
mit der Auszahlung kommt es zu einem 
privatrechtlichen Vertragsabschluss. 

Bei Streitigkeiten gelten daher nicht die 
Bestimmungen eines Verwaltungsverfah-
rens, sondern man muss den privatrecht-
lichen Gerichtsweg einschlagen.

Kein Rechtsanspruch

Die Förderrichtlinien sehen üblicherwei-
se keinen Rechtsanspruch auf Förderung 
vor. Allerdings sind der Gleichheitsgrund-
satz, das Willkür- und Diskriminierungs-
verbot zu beachten. Die ständige Recht-
sprechung des OGH sieht vor, dass ein 
Leistungsanspruch bei Erfüllung der Vor-
aussetzungen besteht und dass es keine 
Leistungsverweigerung aus unsachlichen 
Gründen geben darf. Bei Verstößen kann 
man vor einem Zivilgericht klagen. Der 
Klagsweg ist allerdings teuer und zeit-
aufwendig, es herrscht Anwaltspflicht. 
Dieser Weg ist nur dann sinnvoll, wenn es
sich um hohe Beträge handelt und der 
Ausgang Erfolg versprechend ist. Immer-
hin trägt der Kläger auch das Kostenrisi-
ko, sollte der Prozess verloren werden.

Tipp: Wer eine abweisende oder ableh-
nende Entscheidung erhält, sollte die 
Begründung prüfen. Diese ist meist sehr 
kurz gefasst. Da aber Begründungspflicht 
herrscht, kann man eine ausführlichere 
anfordern. Damit können die Chancen ei-
ner Klage besser abgeschätzt werden.  l

Krypto-Steuern
Krypto-Währungen können sowohl 
Umlauf- als auch Anlagevermögen sein.

Kein Rechtsanspruch auf Förderung
Es darf aber keine Förderung ohne sachliche Begründungen verweigert werden  – 
daher diese einfordern!

Streit um Förderungen 
meist aussichtslos

C O R O N A

Versteuerung 
von Krypto-
Währungen
Was ist bei Krypto-Währungen 
steuerlich zu beachten?

Krypto-Währungen sind in den Au-
gen der Finanz keine offizielle Wäh-
rung – sie gelten als nicht abnutzba-
re, unkörperliche Wirtschaftsgüter.

Betriebs- oder Privatvermögen

Kauft ein Unternehmen Bitcoins 
und Co. als langfristige Investition, 
so zählen sie zum Anlagevermögen. 
Wer eine elektronische Geldbörse für 
kurzfristige Transaktionen einsetzt, 
hält diese im Umlaufvermögen. Anle-
ger, die traden, erzielen Einkünfte aus 
Gewerbebetrieb. Die Folge: Gewinne 
sind zum Normaltarif steuerpflichtig; 
im Betriebsvermögen gibt es keine 
Spekulationsfrist.

Anders ist es bei Besitz im Privatver-
mögen. Wer innerhalb eines Jahres 
mit Gewinn verkauft, muss versteu-
ern, wenn alle Spekulationsgewinne 
440 € pro Jahr übersteigen. Behält 
man die Kryptowährung länger, ist 
ein Verkaufsgewinn steuerfrei. Ist das 
Krypto-Asset allerdings zinstragend, 
so gilt der Sondersteuersatz von 
27,5 % für Kapitalerträge.

Berechnung und Dokumentation

Da es bei einem Verkauf von Krypto-
Assets kaum feststellbar ist, welche 
Einkaufstranche verkauft wird, geht 
man von der FIFO- (First in, First out-) 
Methode aus. Es wird daher der äl-
teste Einkauf mit dem Veräußerungs-
erlös gegengerechnet. Da keine Ka-
pitalertragsteuer abgezogen wird, 
müssen alle Ein- und Verkäufe sowie 
alle Umtäusche genau dokumentiert 
werden.

A N L A G E
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Bei Ablehnung von 
Förderanträgen ist der 
Klagsweg zu aufwendig.
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Bescheide können auch korrigiert werden
Neben der Beschwerde gibt es noch andere Möglichkeiten, einen Bescheid ändern oder auf-
heben zu lassen. Die Entscheidung darüber aber liegt im Ermessen der Abgabenbehörde.

S T E U E R B E S C H E I D

Ihr Steuerbescheid entspricht nicht 
dem erwünschten Spruch? Wie können 
unrichtige Bescheide noch korrigiert 
werden? Hierfür bietet die Bundesab-
gabenordnung (BAO) – abhängig von 
Alter und Art des Bescheides – verschie-
denen Möglichkeiten.

Beschwerde

Innerhalb eines Monats ab Bescheidzu-
stellung (Frist auf Antrag verlängerbar) 
kann man gegen einen Bescheid Be-
schwerde beim Finanzamt einbringen. 
Diese muss die Bescheidbezeichnung, 
eine Erklärung was angefochten und 
welche Änderung beantragt wird, eine 
Begründung sowie die Unterschrift bein-
halten. Eine Beschwerde kann auch über 
FinanzOnline eingereicht werden. Zu-
meist entscheidet direkt das Finanzamt 
mittels Beschwerdevorentscheidung. 

Passt auch die Vorentscheidung nicht, 
kann man einen Antrag stellen, dass die 
Beschwerde dem Bundesfinanzgericht 
(BFG) vorgelegt wird (Vorlageantrag). 
Die Beschwerde hat keine aufschieben-
de Wirkung, die vorgeschriebene Abga-
be muss trotzdem bis zum Fälligkeitstag 
entrichtet werden. In Verbindung mit der 
Beschwerde kann aber ein Antrag auf 
Aussetzung der Einhebung für den stritti-
gen Betrag eingebracht werden. Wird der 
Beschwerde allerdings nicht stattgege-
ben, sind Aussetzungszinsen von aktuell 
1,38 % pro Jahr fällig.

Abänderung

Ist die Rechtsmittelfrist bereits abgelau-
fen, kann ein Bescheid bis zur Verjährung 
(normalerweise fünf Jahre) durch eine 
Berichtigung abgeändert werden. Eine 
Berichtigung ist möglich aufgrund

 l Schreib- und Rechenfehler (§ 293 BAO),
 l unrichtiger Einkunftsart (§ 293a BAO),
 l Übernahme offensichtlicher Unrich-

tigkeiten aus der Abgabenerklärung 
(§ 293b BAO) – z.B. Geltendmachung 
der USt-Kleinunternehmerregelung 
trotz aufrechtem Regelbesteuerungs-
antrag oder

 l rückwirkender Ereignisse, die nach der 
Abgabenpflicht entstanden sind und in 
die Vergangenheit zurückwirken (§ 295a 
BAO) – z.B. Pensionsnachzahlungen.

Aufhebung

Ein Antrag auf Aufhebung des Bescheides 
kann nur erfolgen, wenn sich der Spruch 
des Bescheides als nicht richtig erweist. 
Dies ist dann der Fall, wenn ein Bescheid 
gegen Gesetz, Vorordnung oder Gemein-
schaftsrecht verstößt. Ein unrichtiger 
Spruch liegt auch vor, wenn erhebliche 
Tatsachen bzw. Beweismittel nicht be-
rücksichtigt wurden. Eine Aufhebung ist 
nur innerhalb eines Jahres ab Zustellung 
des Bescheides möglich. Der Antrag muss 
die Bescheidbezeichnung und die Gründe 
enthalten, auf die sich die Unrichtigkeit 
stützt (§ 299 BAO).

Wiederaufnahme

Wurde ein Bescheid erschlichen, sind Tat-
sachen oder Beweismittel neu hervorge-
kommen oder war der Bescheid von einer 
Vorfrage abhängig, ist auch eine Wieder-
aufnahme des Verfahrens (§ 303 BAO) 
möglich.

Es besteht kein Rechtsanspruch auf Än-
derung, Aufhebung oder Verfahrenswie-
deraufnahme. Die Entscheidung liegt im 
Ermessen der Abgabenbehörde. Im Re-
gelfall (wenn sich der Fehler nicht gering-
fügig auswirkt) erfolgt allerdings eine 
Berichtigung bzw. Wiederaufnahme. Die 
Rechtswirkung ist sowohl zu Gunsten als 
auch zu Ungunsten des Steuerpflichtigen 
möglich.  l

Wie können Bescheide 
aufgehoben werden?
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Wird rechtzeitig Beschwerde 
eingereicht, können unrichtige 
Bescheide korrigiert werden.



3. Quartal 2021 5impuls

F R A G E  &  A N T W O R T

Kleines ABC der Homeoffice-Kosten:

 l Laptop, Drucker, Handy etc.: Absetz-
bar als Arbeitsmittel; Privatanteil 
abziehen. Arbeitsmittel über 800 € 
auf mehrere Jahre verteilen.

 l Internet-Kosten, Datenverbindung: 
Absetzbar als Arbeitsmittel; ca. 40 % 
Privat anteil abziehen. Ab 2021: Der 
Arbeitgeber kann pauschal 3 € pro 
Homeoffice-Tag bezahlen (max. 300 € 
pro Jahr). Wer weniger bekommt, 
kann Differenzwerbungskosten oder 
die tatsächlichen Kosten absetzen.

 l Miete, Abschreibung, Instandhal-
tungs-, Energie-, Finanzierungskos-
ten können nur sehr wenige Berufs-
gruppen absetzen. Das häusliche 
Arbeitszimmer muss Mittelpunkt 
der beruflichen Tätigkeit bilden. 
Gute Chancen haben Gutachter, 
Schriftsteller, Dichter, Maler, Kompo-
nisten, Bildhauer, Teleworker u.Ä.

 l Büromöbel – allgemein sind nur im 
Rahmen des häuslichen Arbeitszim-
mers absetzbar. Ausnahme:

 l Ergonomische Büromöbel wie Büro-
stuhl oder Schreibtisch sind ab 2021 
als Werbungskosten bis max. 300 € 
pro Jahr absetzbar, wenn zumindest 
an 26 Tagen pro Jahr ausschließlich 
im Homeoffice gearbeitet wird. Sind 
die Möbel teurer als 300 €, kann der 
übersteigende Betrag in den Folge-
jahren abgesetzt werden. Der Wert 
2021 von 300 € für ergonomische 
Büromöbel kann bereits für Ausga-
ben 2020 in Anspruch genommen 
werden (höchstens 150 €).

 l Pendlerpauschale 2020 und 1. Halb-
jahr 2021: Anspruchsberechtigte 
behalten das Pendlerpauschale, 
auch wenn sie von zu Hause aus 
gearbeitet haben.

Was kann ich 
2020 fürs  
Homeoffice  
absetzen?

Der Bund und die Fahrzeugimporteure 
unterstützen die Anschaffung von 
Elektromobilität mit einer gemein-
samen Förderaktion. Die Mittel aus 
der Förderaktion sind aber budgetär 
(46 Mio. €) und zeitlich (31. März 
2022) begrenzt. Gefördert wird die 
Anschaffung von Fahrzeugen mit 
Elektroantrieb oder Brennstoffzellen 
mit 5.000 €. Die Förderhöhe von Plug-
In-Hybrid-Antrieben liegt bei 2.500 €. 
Gefördert werden sowohl Privatperso-
nen als auch Betriebe, Gebietskörper-
schaften und Vereine.

Für die Antragstellung ist zuerst 
eine Online-Registrierung notwen-
dig, danach müssen Sie innerhalb 
von 24 Wochen den Antrag stellen. 
Innerhalb dieser Frist hat die Liefe-
rung, Bezahlung und Zulassung des 
Fahrzeuges zu erfolgen und sämtliche 
für die Antragstellung notwendigen 
Unterlagen müssen vorliegen. Im Fall 
einer Leasingfinanzierung ist außer-
dem eine Brutto-Depotzahlung von 
2.400 € (E-Auto) bzw. 1.200 € (Hybrid) 
erforderlich.

Tipp: Vergewissern Sie sich, dass ab 
Registrierung zur Förderung die Fahr-
zeuganmeldung innerhalb von 24 Wo-
chen durchgeführt werden kann und 
keine langen Lieferzeiten vorliegen!

Weitere Informationen finden Sie auf 
der Seite der Förderstelle unter
www.umweltfoerderung.at

Im Finanzstrafverfahren gibt es 
verschiedene Schuldformen, die 
sich in der Strafhöhe auswirken. Die 
schlimmste aller Schuldformen ist 
der Vorsatz.

Ein Vorsatz liegt dann vor, wenn eine 
gesetzlich verbotene Handlung (z.B. 
Abgabenhinterziehung) gesetzt wird. 
Dazu genügt es, dass der Täter diese 
Verwirklichung ernstlich für möglich 
hält und sich mit ihr abfindet. Darum 
haben auch Politiker mit der Definition 
des Vorsatzes ihre Probleme. Begründet 
wird der Vorsatz im Finanzstrafverfah-
ren meist damit, dass ein langjähriger 
Unternehmer die Steuergesetze kennen 
müsste und sich aus der Nichtbefol-
gung der Vorsatz ergibt. Unterschieden 
wird zwischen einer mit Vorsatz be-
gangenen Abgabenhinterziehung und 
einer Finanzordnungswidrigkeit (FOW).

Eine FOW liegt z.B. vor, wenn Selbst-
berechnungsabgaben (u.a. Umsatz-
steuer) wiederholt zu spät gemeldet 
und entrichtet werden oder gegen 
die Registrierkassenbestimmungen 
verstoßen wird. Je nach Tatbestand be-
trägt die Höchststrafe bis zu 50.000 €.

Liegt aber eine vorsätzliche Abga-
benhinterziehung vor, beträgt die 
Höchststrafe das Doppelte des hinter-
zogenen Betrages! Ein Beispiel, das zu 
vielen Verurteilungen führt: Wenn ein 
Unternehmer über mehrere Monate 
keine Umsatzsteuervoranmeldungen 
einreicht und auch die Umsatzsteuer 
nicht fristgerecht entrichtet, handelt 
er vorsätzlich. Würde er die Umsatz-
steuer fristgerecht melden, aber trotz-
dem nicht zahlen, liegt überhaupt kein 
finanzstrafrechtlicher Tatbestand vor.

Förderungen  
für E-Mobilität

Was ist ein  
vorsätzliches 
Finanzstraf-
vergehen?
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Was ist eine Fortbestehensprognose?
Die Fortbestehensprognose prüft, ob das Unternehmen unter Berücksichtigung realistisch 
geschätzter künftiger Erträge und Aufwendungen zahlungsfähig bleiben wird.

I N S O L V E N Z

Ist eine Gesellschaft materiell insolvent 
(zahlungsunfähig oder insolvenzrecht-
lich überschuldet), muss die Geschäfts-
leitung unverzüglich einen Insolvenz-
antrag stellen. Diese Pflicht obliegt 
dem Schuldner, ohne schuldhaftes Zö-
gern, spätestens aber 60 Tage nach Ein-
tritt des Insolvenzeröffnungsgrundes. 

Wie bereits berichtet (vgl Impuls 4/2020), 
wurde mit dem 4. Covid-19-Gesetz die 
Insolvenzantragspflicht bei Erfüllung 
des Überschuldungstatbestandes aus-
gesetzt. Diese Sonderreglung endet mit 
30. Juni 2021

Eine insolvenzrechtliche Überschuldung 
ist gemäß § 67 Insolvenzordnung ge-
geben, wenn sowohl eine rechnerische 
Überschuldung als auch eine negative 
Fortbestehensprognose vorliegen. Von 
rechnerischer Überschuldung spricht 
man, wenn im Liquidationsfall das Ver-

mögen des Schuldners (Aktiva) nicht zur 
Befriedigung der Gläubiger ausreicht.

Im Zuge der Fortbestehensprognose wird 
geprüft, ob das Unternehmen unter Be-
rücksichtigung realistisch geschätzter 
künftiger Erträge und Aufwendungen 
zukünftig zahlungsfähig bleiben wird. 
Hierbei können auch Sanierungs- und Fi-
nanzierungsmaßnahmen miteinbezogen 
werden, wenn diese bereits konkret ge-
plant sind und eine Verwirklichung mög-
lich und beabsichtigt ist.

Auswirkungen der Pandemie

Die Auswirkungen der Covid-19-Pande-
mie lassen sich nur schwer einschätzen 
und werfen viele Fragen auf: Welche 
Auswirkung hat die Pandemie auf das 
Konsumverhalten der Bevölkerung?  
Haben die staatlichen Maßnahmen zur 
wirtschaftlichen Unterstützung der Un-

ternehmen gegriffen? Wie haben sich die 
Branche selbst, das wirtschaftliche Um-
feld und der Mitbewerb verändert? Wel-
che neuen Vorschriften sind zukünftig 
einzuhalten und wie kostspielig ist eine 
Umsetzung?

Positive Entwicklung glaubhaft machen

Eine Fortbestehensprognose muss vor-
erst über einen Planungszeitraum von 
12 Monaten glaubhaft darstellen, dass 
die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens 
gegeben ist. In einem weiteren Schritt 
ist für einen Zeitraum von zwei bis drei 
Geschäftsjahren eine positive Entwick-
lung des Unternehmens glaubhaft zu 
machen. Ergänzend können (alternative) 
Maßnahmen beigefügt werden, welche 
die Erfolgsaussichten untermauern. Die 
Prognose muss unter Berücksichtigung 
der voraussichtlichen Branchenentwick-
lung und des wirtschaftlichen Umfeldes 
erstellt werden und längerfristig die po-
sitive Entwicklung widerspiegeln. Für die 
Erstellung der Fortbestehensprognose 
müssen Sie sich in Hinblick auf die Covid-
19-Krise auch damit auseinandersetzen, 
inwiefern Umsatz- und Ergebniseinbrü-
che aber auch Forderungsausfälle ihre 
eigene Schuldensituation beeinflussen 
und einer positiven Fortbestehenspro-
gnose entgegenstehen. Es ist bei allen 
Arten von Schulden zu prüfen, ob eine 
Zahlungsstockung oder Zahlungsunfä-
higkeit vorliegt. Tipp: Alle Annahmen und 
Grundlagen unbedingt schriftlich doku-
mentieren.

Externe Berater zuziehen

In Abwägung der einzelnen Faktoren 
müssen Sie entscheiden, ob eine posi-
tive Fortbestehensprognose überhaupt 
möglich ist oder – zur Vermeidung spä-
terer Haftungsinanspruchnahmen der 
Leitungsorgane – die Eröffnung des Insol-
venzverfahrens zu beantragen ist.

Wir empfehlen, die Fortbestehenspro-
gnose nicht allein zu erstellen, sondern 
externe Berater hinzuzuziehen.  l

Wird das Unter-
nehmen überleben?
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Fortbestehensprognosen
müssen über 12 Monate 
glaubhaft gemacht 
werden.
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K U R Z M E L D U N G E N

Steuerhäppchen

ÖNACE- 
Kennzahl prüfen
Die ÖNACE-Kennzahl gibt die Branche 
Ihres Unternehmens an. Zu finden ist 
die aktuelle Kennzahl entweder im Un-
ternehmensserviceportal (USP) oder 
in FinanzOnline in der letzten Steu-
ererklärung. Die richtige Zuordnung 
ist wichtig für die meisten Corona-
Förderungen. Falls sie nicht (mehr) 
stimmt, sollte man möglichst rasch 
eine Korrektur bei der Statistik Austria 
beantragen. Dazu finden Sie Ihre Zu-
gangsdaten auf der letzten Klassifika-
tionsmitteilung. Alternativ kann man 
Anfragen zum ÖNACE-Code in Bezug 
auf sämtliche Förder- und Unterstüt-
zungsanfragen via E-Mail stellen: 
klm@statistik.gv.at

Förder- 
Zahlenspiele
Interessantes für Zahlenmenschen: 
Wie viel wurde bereits an Unterstüt-
zungsleistungen für Unternehmen 
von der COFAG bewilligt? Wieviel be-
reits ausbezahlt? Wie lange dauert 
durchschnittlich die Bearbeitung? Wie 
hoch ist die Genehmigungsquote? 
Diese Fragen und noch mehr beant-
wortet die Website der COFAG: 
www.cofag.at 
im Bereich „Aktuelle Zahlen“

Non-Profits  
weiter gefördert
Gemeinnützige Organisationen und 
Vereine aus allen Bereichen wie Sozi-
ales, Kultur und Sport, freiwillige Feu-
erwehren oder gesetzlich anerkannten 
Religionsgemeinschaften können sich 
freuen. Der NPO-Fonds wird bis Ende 
Juni verlängert. Den Antrag für das 
erste Halbjahr 2021 können Sie ab Juli 
stellen, wobei für beide Quartale nur 
ein Antrag nötig sein wird.
npo-fonds.at

Achten Sie auf 
das Copyright

Grafiken, Fotos, Musik, Texte, Videos 
etc. gehören dem Erschaffer des jewei-
ligen Werks. Wer sie verwenden möch-
te, muss sich an das Urheberrecht hal-
ten. Das bedeutet, dass man das Recht 
hat, diese Inhalte in der verwendeten 
Form wie beispielsweise im Internet 
zu benutzen. Der Erschaffer kann auch 
bestimmen, in welcher Form dieser ge-
nannt werden möchte. So ist bei Fotos 
normalerweise der Fotograf zu nen-
nen. Weiters schützt die DSGVO  die 
gezeigten Personen und sie müssen 
gefragt werden. Wer sich nicht an Ur-
heberrecht und Datenschutz hält, ris-
kiert Klagsdrohungen mit pauschalen 
Schadenersatzforderungen.

Eine kurze  
Geschichte  
der Zukunft

Wie wird unsere Zukunft aussehen? 
Rein statistisch betrachtet, stößt die 
Menschheit an die Grenzen der Ent-
wicklung und der Belastbarkeit der 
Natur. Doch die Bionikerin Ille C. Ge-
beshuber ist überzeugt, dass es gute 
Gründe gibt, auch das Positive zu se-
hen. Schließlich hat die Menschheit 
einen weiten Weg zurückgelegt und 
schon oft gezeigt, dass sie signifikan-
te Veränderungen schafft. Der unter-
nehmerische Erfolg wird neben dem 
finanziellen Aspekt auch durch die 
Auswirkungen der Tätigkeiten auf Ge-
sellschaft und Natur bewertet werden. 
Wie der Weg in die Zukunft aussehen 
könnte, beschreibt sie in diesem Buch.

Ille C. Gebeshuber
Eine kurze Geschichte der Zukunft –  
Und wie wir sie weiterschreiben
Herder-Verlag
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Der FKZ I unterstützt Unternehmen für den Corona-Zeitraum 16.03 - 15.09.2020. Anträge sind bis Ende August 2021 möglich. 
Für den FKZ 800.000, der den Zeitraum 16.09.2020 - 30.6.2021 abdeckt, endet die Antragsfrist am 31.12.2021. Wir unterstüt-
zen Sie gerne.

Lattenrost als außergewöhnliche 
Belastung

Ein Dialysepatient beantragte die 
Kosten für sein Krankenhaus-Spe-
zialbett als außergewöhnliche Be-
lastung. Während das Finanzamt 
die Ausgaben nicht berücksich-
tigte, hatte das Bundesfinanzge-
richt (BFG) teilweise ein Einsehen. 
Von den Gesamtkosten von etwa 
4.000 € entfielen rund 1.500 € 
auf den elektrisch verstellbaren 
Lattenrost. Nur dieser Betrag 
wurde vom BFG anerkannt, weil 
eine behindertenspezifische Vor-
richtung vorlag. Allerdings wurde 
der Kostenersatz der Kranken-
kasse abgezogen und nur der 
Differenzbetrag gewährt. Die 
restlichen Kosten stellen nur 
Vermögensumschichtung (Geld 
gegen allgemein verwendbares 
Wirtschaftsgut) dar und sind da-
her steuerlich nicht zu berück-
sichtigen.  l

K R A N K E N B E T T

Ein Lattenrost gilt …
… als außergewöhnliche Belastung, wenn 
er elektrisch verstellbar ist.

Buchhaltung geht papierlos
Auch Eingangsrechnungen können auf verschiedene Arten
verarbeitet werden, ohne sie drucken zu müssen.

Papierlose
Eingangsrechnungen
Wer Eingangsrechnungen noch physisch im Büro herumschwirren lässt, sollte über 
einen papierlosen Workflow nachdenken. Wir zeigen Ihnen, wie es geht:

          mit Papier           papierlos

Eingang
(per Post, Fax, Email,  
Download)

Eingangsstempel, Ausdruck 
bzw. Kopie Rechnungen

Scan bzw. Abspeichern

Erfassung Postbuch, ER-Mappe Eingangsrechnungsprogramm
(Datenerkennung mittels QR-
Code oder OCR-Erkennung)

Prüfung
(formell und inhaltlich)

Papierrechnung wird verteilt 
an Prüfer

automatische Zuweisung zu 
Prüfer

Freigabe Warten auf Rückgabe mit 
Freigabe

Freigabe und automatische 
Weiterleitung

Verbuchung Ordner an Steuerberater Automatische Weiterleitung, 
Buchungsvorschlag mit KI 
(Künstliche Intelligenz)

Archivierung Ordner wieder zurück, 7 Jahre 
Aufbewahrung

Automatische Archivierung in 
elektronischem Archiv

Bezahlung Manuelle Überweisung in 
Online-Banking

Generierung Zahlungsvor-
schlag für Online-Banking

Verbuchung Zahlung mit der Bank im nächsten 
Buchungszyklus

automatische Rückverbu-
chung

31.8.2021 – Ende Antragsfrist Fixkostenzuschuss I (FKZ I)

kuriosFiskurios

R E C H N U N G S W E S E N

Welcher Anbieter? Die eigene Branchensoftware oder Warenwirtschaft deckt oft auch 
den ER-Bereich mit ab. Auch allgemeine ERP-Systeme beinhalten ER-Module. Sprechen 
Sie mit uns: Wir beraten Sie gerne betreffend Auswahl und Schnittstellen.




